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Aktenzeichen: 733.1-1/1/4 

Bern, 25. Februar 2022 

 Ablauf der Frist für die Vergütung von Grosspackungen (Grand Frère) aus der OKP  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf unsere Schreiben vom 29. Mai 2019, 5. Juni 2020 und 22. Dezember 2020, wo-

nach das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Vergütung jener Grosspackungen („Grand Frère“), die 

gegenüber Kleinpackungen zu einer Einsparung führen, nur noch befristet toleriert. Diese Frist wurde 

aufgrund der aktuellen Situation mit COVID-19 sowie auf Bitten von Krankenversicherern und Leis-

tungserbringern mehrmals verlängert. Im Dezember 2020 hat das BAG die Frist das letzte Mal bis auf 

weiteres verlängert.  

 

Bis Dezember 2021 wurden 168 von insgesamt 377 Grand Frère Packungen in die Spezialitätenliste 

(SL) aufgenommen, davon 20 im letzten Jahr. Nach Einschätzungen des BAG werden die Mehrzahl 

der Packungen, für die bisher noch kein Antrag um Aufnahme in die Spezialitätenliste (SL) gestellt 

wurde, in erster Linie im stationären Bereich eingesetzt.  

 

Das BAG hält weiterhin fest, dass Grand Frère Packungen in die SL aufgenommen werden müssen. 

Die Kosten der Grosspackungen können nur bei einer Aufnahme in die SL durch die obligatorische 

Krankenpflegeversicherung (OKP) übernommen werden.  

 

Das BAG ist bereit, die Frist für die Übernahme der Kosten zu Lasten der OKP bei Grand Frère Pa-

ckungen ein letztes Mal bis zum 01. Juli 2023 zu verlängern. Es ist uns ein Anliegen, Sie bereits früh-

zeitig auf dieses Datum hinzuweisen. Die frühzeitige Ankündigung soll auch dazu dienen, dass genü-

gend Zeit besteht, allenfalls noch ausstehende Gesuche in den kommenden Monaten einzureichen.  
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Weitere Anpassungen dieser Frist sind nicht vorgesehen. Letzter Termin für die Einreichung eines Ge-

suches ist daher der 10. Mai 2023. Das BAG bittet die Verbände der Pharmaindustrie, die Pharmaun-

ternehmen entsprechend zu informieren.  

 

Freundliche Grüsse 
Bundesamt für Gesundheit 
 
 
 
Thomas Christen 
Stv. Direktor 

Leiter Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung 

 
 


